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RS OGH 1984/5/23 1Ob10/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1984

Norm

AHG §1 Cd1a

Rechtssatz

Die Rechtsau3assung, daß im ersten Rechtsgang gemäß § 54 Abs 1 ZPO ordnungsgemäß verzeichnete Prozeßkosten

im zweiten Rechtsgang nur zuzusprechen sind, wenn vor Schluß der Verhandlung im zweiten Rechtsgang Kosten

verzeichnet wurden, ist nicht unvertretbar.
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